
 
 

 
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise am Donnerstag, 
26. Januar 2017 zum Thema „Zwischen Integration, Eingliederung und 
Vermittlungshemmnis – Wie das Jobcenter bei der Integration in Arbeit hilft.“  
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis 
Würzburg am Donnerstag, den 26. Januar 2017 um 19:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus 
ein. Schwerpunkt ist dieses Mal das Thema „Zwischen Integration, Eingliederung und 
Vermittlungshemmnis – Wie das Jobcenter bei der Integration in Arbeit hilft.“  Gemeinsam 
mit Manfred Kothe, Fachbereichsleiter "Integration" des Jobcenters im Landratsamt wollen 
wir Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Projekten und Programmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt kennenlernen und die Voraussetzungen für deren Teilnahme 
besprechen. Alle weiteren Informationen finden Sie in der angehängten Einladung. 
Um besser planen zu können, freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 19. Januar 2017.  
Darüber hinaus freuen wir uns wieder auf einen interessanten und konstruktiven Austausch 
mit Ihnen.  

 
 

2. Bekanntmachung des BMEL-Programms "500 LandInitiativen" - Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements bei der Integration von Flüchtlingen 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt mit einer 
neuen Fördermaßnahme das ehrenamtliche Engagement für (ländliche) 
Flüchtlingsintegration. Ziel der Förderung ist es Sachmittel zur Verfügung zu stellen, um das 
wertvolle Engagement zu stärken und um wichtige Maßnahmen optimal umsetzen zu 
können.  Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro pro Initiative können ausbezahlt werden, wobei 
das Förderspektrum sehr breit gestreut ist. 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Förderung für Ihre Projektidee 
infrage kommt: 
- Das Projekt wird von bürgerschaftlich engagierten Personen bzw. Gruppen durchgeführt 
- Das Projekt trägt aktiv zur Integration geflüchteter Menschen im ländlichen Raum bei 
(Engagierte können die Förderung z.B. zum Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements, 
für praktische Lebenshilfe für Geflüchtete oder auch für Kultur- und Sportprojekte einsetzen) 
- Das Projekt muss in Kommunen mit höchstens 35.000 Einwohnern stattfinden 
- Antragsberechtigt sind Vereine, lokale Verbände, Initiativen, die auf freiwilligem 
Engagement beruhen oder auch Einzelpersonen, wenn sie eine Initiative vertreten 
- Anträge können im Zeitraum vom 25. Januar 2017 bis 31. März 2017 gestellt werden. 
Rechtzeitig zum Beginn des Antragszeitraums finden Sie den Link zum Einreichen Ihrer 
Anträge auf folgender Homepage:  
http://www.ble.de/DE/04_Forschungsfoerderung/03_FoerderungAuftraege/12_LaendlicheEnt
wicklung/500LandInitiativen.html 
Weiterführende Informationen zum Förderprogramm und einen "Live-Ticker" zum 
Programmstart finden Sie unter: https://www.500landinitiativen.de/ 
 
3. Integrationspreis "Soziale Stadt" 
Unter dem Motto "Zusammenleben mit neuen Nachbarn" lobt eine Kooperation 
verschiedener Verbände den bundesweiten Wettbewerb zum "Integrationspreis 2017" aus. 
Um den Preis können sich Projekte und Initiativen bewerben, die das Ziel der Integration von 
Zuwanderern in vorhandene Nachbarschaften, Stadtteile und Wohnquartiere verfolgen. Der 
Integrationspreis richtet sich sowohl an Bürger, Handlungsträger der Stadtentwicklung, 
private Investoren oder Träger der freien Wohlfahrtspflege. Dabei ist der Wettbewerb nicht 
auf das Gebiet des Förderprogramms "Soziale Stadt" beschränkt. Bewerben können sich 
Projekte jeder Art z.B. kleine Initiativen nachbarschaftlichen Engagements genauso wie 
komplexe Quartiersprojekte, deren Anliegen die Integration von Zuwanderern in vorhandene 
Stadtteile ist.  

http://www.ble.de/DE/04_Forschungsfoerderung/03_FoerderungAuftraege/12_LaendlicheEntwicklung/500LandInitiativen.html
http://www.ble.de/DE/04_Forschungsfoerderung/03_FoerderungAuftraege/12_LaendlicheEntwicklung/500LandInitiativen.html
https://www.500landinitiativen.de/
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Randersackerer Straße 25, 97072 Würzburg 


 


An alle Helferkreise, Ehrenamtliche 
und Engagierte in der Asyl-und Flüchtlingsarbeit 
im Landkreis Würzburg 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Würzburg, den 13.01.2017 


Ehrenamts-
koordination  


Sandra Hahn 
Tobias Goldmann 


0931/38659-119 
0931/38659-118 


s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  


 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  


liebe Ehrenamtliche,  
 


mit dem Abschluss des Asylverfahrens steht vielen Geflüchteten der Wechsel von 


Asylbetreuungsstelle zum Jobcenter bevor. Sind Leistungsbezug und Übernahme von 
Wohnkosten geklärt, steht schnell die Frage im Raum: „Wie finde ich Arbeit?“  


Neben der Unterstützung von Ehrenamtlichen und Freunden, Integrationskursen, Angeboten 
von IHK und HWK bietet auch das Jobcenter verschiedene Projekte und Programme zur 


Integration in den Arbeitsmarkt an.  


Aber welche sind das genau? Wie sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme? Wann bin 
ich vielleicht sogar verpflichtet an einer Maßnahme teilzunehmen?  


Alle diese und viele weitere Fragen wollen wir mit Herrn Manfred Kothe 
(Fachbereichsleiter Integration Jobcenter) beantworten. Sie können uns gerne auch vorab 


weitere Fragen zukommen lassen.  


 
Gerne laden wir Sie ein, zu einem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise zum Thema:  


 
„Zwischen Integration, Eingliederung und Vermittlungshemmnis – Wie das 


Jobcenter bei der Integration in Arbeit hilft.“  
am Donnerstag, den 26. Januar 2017 von 19:00 – circa 21:00 Uhr  


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  


(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  
 


 
Anmeldung erforderlich:  


Um besser planen zu können freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 


oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 19. Januar 2017.  
 


 
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  


 
 


Herzliche Grüße  


 
 


 
Sandra Hahn und Tobias Goldmann  



mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 





hahn
Dateianlage
170126_Einladung_Austauschtreffen_Jobcenter_Integration.pdf
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Weitere Informationen und Hinweise zum Wettbewerb können Sie den beiliegenden 
Unterlagen entnehmen oder finden Sie unter: http://www.preis-soziale-
stadt.de/integrationspreis/ 
Wenn Sie eine tolle Projektidee einreichen möchten, senden Sie bitte die beiliegenden 
Bewerbungsunterlagen bis zum 23. Januar 2017 an: 
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 
Geschäftsstelle "Integrationspreis 2017" 
Fritschestraße 27/28 
10585 Berlin  

 
 

4. Vortrags- und Gesprächsabend am 18. Januar 2017 zum Thema "Mehr Demokratie 
wagen"  
Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) lädt am Mittwoch, den 18. Januar 2017 um 
20:00 Uhr in Ihre Räumlichkeiten in die Hofstallstraße 4 in 97070 Würzburg ein. Zum Thema 
"Mehr Demokratie wagen" wird Professor Andreas Möckel (geb. 1927) als Zeitzeuge und 
Pädagoge einen persönlichen Blick auf die Gefährdung der Demokratie, wo diese uns 
begegnet und die Notwendigkeit des persönlichen zivilgesellschaftlichen Engagements 
werfen.  
Gerne senden wir Ihnen anbei die Einladung zur Veranstaltung zu.  

 
 

5. Workshop „Ehrenamtliche Arbeit mit geflüchteten Menschen im Natur und 
Umweltschutz“ am 28. Januar 2017 
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) lädt am Samstag, den 28. Januar 2017 ab 10:00 
Uhr herzlich zum Workshop "Ehrenamtliche Arbeit mit geflüchteten Menschen im Natur und 
Umweltschutz" nach Kassel ein. Der NABU setzt sich durch seine thematische Arbeit für 
eine nachhaltige Entwicklung, wie dem Erhalt der biologischen Vielfalt, dem Schutz des 
Klimas und der Ressourcen ein. Im Workshop werden die Dimensionen Umwelt, Ökonomie 
und Soziales verknüpft. Die Veranstaltung liefert Informationen über den kulturellen 
Hintergrund von geflüchteten Menschen in ihren Heimatländern und zu ihrer Situation vor 
Ort. Sie beinhaltet einen Erfahrungsaustausch zum Umgang mit Herausforderungen in den 
konkreten Projekten und ein Argumentationstraining für schwierige und vorurteilsbeladene 
Gespräche.   
Weiter Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung können Sie dem Beigefügten 
Programm entnehmen oder finden Sie unter: https://www.nabu.de/umwelt-und-
ressourcen/gesellschaft-und-politik/deutschland/sdgs/21375.html 

 
 

6. Fachinformation des DRK Suchdienstes zum Familiennachzug von und zu 
Flüchtlingen 
Der DRK-Suchdienst hat eine Arbeitshilfe zum Familiennachzug von und zu Flüchtlingen 
zusammengestellt, die wir Ihnen im Anhang gerne mitschicken. Im ein oder anderen Fall 
kann die Arbeitshilfe vielleicht Ihre offenen Fragen beantworten. So sind z.B. Informationen 
zusammengefasst, wie der Familiennachzug bei Geflüchteten mit subsidiärem Schutz 
funktioniert oder wie die Termine in den Botschaften vergeben werden.  
Bei der Familienzusammenführung gilt allerdings auch: Bitte wenden Sie sich bei der 
Organisation der Familienzusammenführung auch an die Asylsozialberatung oder die 
Migrationsberatung , damit keine nachteiligen Verfahrensfehler passieren, Fristen 
eingehalten werden und alle notwendigen Unterlagen vollständig vorliegen.  

 
 

7. Fehlerteufel: Yoga für Frauen zwischen 15 und 30 Jahren - kostenfreies Angebot ab 
15. Januar 2017 
Letzte Woche haben wir Sie über das Angebot "Yoga für Frauen" der Malteser 
Integrationslotsen informiert. Leider hat sich im Flyer zu diesem Angebot der Fehlerteufel 
eingeschlichen: Der Yoga-Kurs für geflüchtete Frauen zwischen 15 und 30 Jahren findet 
nicht wie angekündigt samstags sondern sonntags statt. Anbei senden wir Ihnen gerne den 
aktualisierten Flyer der Malteser zu. 

  

http://www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis/
http://www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis/
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/gesellschaft-und-politik/deutschland/sdgs/21375.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/gesellschaft-und-politik/deutschland/sdgs/21375.html
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Zusammenleben 
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Aufruf zur Teilnahme 
am Wettbewerb


AWO Bundesverband e. V.


Deutscher Mieterbund e. V.


Deutscher Städtetag


GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e. V.


vhw 
Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e. V.







Integrationspreis 


Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb 


Politik, Zivilgesellschaft und Wohnungswirtschaft können das Zusammenleben
der Menschen in ihren Nachbarschaften unterstützen und dazu beitragen,
Konflikte innerhalb der Wohn- und Stadtquartiere im Sinne des Allgemeinwohls
zu bewältigen. Der erfolgreiche Wettbewerb „Preis Soziale Stadt“ hat dazu
 beigetragen, gute Beispiele bekannt zu machen und die Öffentlichkeit für
Belange des sozialen Zusammenhalts in den Wohnquartieren zu sensibilisieren. 


Aktuell stellt die Zuwanderung eine große Herausforderung für das Zusammen-
leben in den Städten und Gemeinden dar. Vor diesem Hintergrund möchten 
die Auslober des Wettbewerbs zum Preis Soziale Stadt gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Jahr
2017 besondere Leistungen bei der Integration von Zuwanderern in Nachbar-
schaften und Wohnquartieren mit dem Wettbewerb zum „Integra tionspreis –
Zusammenleben mit neuen Nachbarn“ würdigen. 


Für die Integration der vielen zugewanderten Menschen aus Krisengebieten
spielt das Zusammenleben in den Wohnquartieren eine entscheidende Rolle.
Die Wohnung und ihr Umfeld, die Begegnung und der Austausch mit den Nach-
barn sowie die Kontakte in Kitas, Schulen, Gesundheitseinrichtungen oder Be -
gegnungsstätten sind elementare Voraussetzungen dafür, dass sich Einhei mi sche
und Zugewanderte respektvoll wahrnehmen, miteinander statt nur nebenein -
ander im gleichen Quartier leben und Integration überhaupt erst beginnen kann.


Der Wettbewerb will der Öffentlichkeit anhand guter Beispiele vermitteln, dass
erfolgreiche Integration zuerst im Wohnquartier beginnt. Gemeinsam müssen
Kommunen, Wohnungseigentümer, soziale Träger und bürgerschaftliche Initia -
tiven in den Wohnquartieren solche Bedingungen schaffen, dass Ausgrenzung
vermieden und Integration unterstützt wird. Dabei dürfen vorhandene Nachbar-
schaften nicht überfordert werden. 


Wir, die im Bündnis für eine soziale Stadt zusammengeschlossenen Verbände,
laden alle Akteure, die sich für gutes und sicheres Miteinander von alten und
neuen Nachbarn einsetzen ein, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Gefragt sind
bauliche Projekte ebenso wie soziale Initiativen, Vorhaben von professionellen
Unternehmen und Anbietern ebenso wie bürgerschaftliche Initiativen, „große“
wie „kleine“ Vorhaben aus Städten oder kleineren Gemeinden. 


Die Träger interessierter Projekte laden wir hiermit herzlich ein, sich am Wett -
bewerb zum Integrationspreis zu beteiligen! Wir freuen uns auf Ideen aus allen
Regionen Deutschlands! 


Berlin, November 2016


Brigitte Döcker
Vorstandsmitglied AWO Bundesverband e. V.


Dr. Franz-Georg Rips
Präsident Deutscher Mieterbund e. V.


Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, Ludwigshafen am Rhein
Präsidentin Deutscher Städtetag


Axel Gedaschko
Präsident GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e. V.


Prof. Dr. Jürgen Aring
Vorstand vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.


Der Wettbewerb wird unterstützt durch das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit


1Wer kann am Wettbewerb 
teilnehmen?


Um den Preis können sich Projekte bewer-
ben, deren Anliegen die Integration von
Zuwanderern1 in vorhandene Nachbar-
schaften, Stadtteile und Wohnquartiere
ist. Sie müssen die Planungsphase über-
wunden haben. Der Integrationspreis ist
offen für alle Projekte und Akteure. Er
richtet sich sowohl an Bürger- und Bewoh-
nergruppen im Quartier, z. B. Gewerbetrei-
bende, Schulklassen, Organisatoren von
Begegnungsstätten, als auch an die klas -
sischen Handlungsträger der Stadtent-
wicklung wie Kommunen, Wohnungs -
unternehmen, Sanierungsträger, private
Investoren oder freie Wohlfahrtspflege.


Der Wettbewerb ist nicht auf die Gebiete
des Programms „Soziale Stadt“ beschränkt.
Initiativen außerhalb der Fördergebiete wer-
den ausdrücklich zur Teilnahme ermutigt.
Bewerben können sich Projekte jeder Art,
kleinteilige Initiativen sozialen und nach-
barschaftlichen Engagements genauso wie
große, komplexe Quartiersprojekte, Pro-
jekte aus kleineren Gemeinden wie auch
aus Städten jeder Größe.


1 Die Begriffe Zuwanderer, Einwanderer, Migranten,
Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge
verwenden wir synonym.
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Zusammenleben mit neuen Nachbarn


Um welche Inhalte geht es?


Der Wettbewerb richtet sich an Projekte,
die das Thema „Wohnquartier und Nach-
barschaft“ mit dem Thema „Zuwanderung“
verbinden. Eine unabhängige Jury vergibt
zwei Preise in den Kategorien: 


Netzwerke
Innovative Projekte der Kooperation von
Kommunen, sozialen Trägern, Bildungsein-
richtungen, bürgerschaftlichen Initiativen
und Wohnungswirtschaft – Vorhaben mit
ausgeprägtem Netzwerkcharakter.  


Nachbarschaften
Innovative Projekte von Wohnungsunter-
nehmen, Einzeleigentümern, Mieterinnen
und Mietern sowie anderen Engagierten,
die das Zusammenleben von neuen und
vorhandenen Nachbarn unterstützen. 


Für jeden Preis können von der Jury bis 
zu fünf Projekte nominiert werden.


Auszeichnungswürdig sind Aktivitäten
und Projekte, die


–  Unterkunft mit Lösungen schaffen, die
nachhaltig sind und die Integration von
Zuwanderern in vorhandene Wohnquar-
tiere unterstützen, 


–  im Wohnumfeld Möglichkeiten der
Begegnung verbessern,


–  bürgerschaftliches Engagement bei der
Integration von Zuwanderern im Quartier
unterstützen,


–  das Zusammenleben von neuen und
alten Nachbarn fördern,


–  den Zugang zu Bildung und Betreuung
im Quartier für Zuwanderer verbessern,


–  Arbeit im Quartier für Zuwanderer
schaffen. 


3 4
Wie werden die Ergebnisse der
Öffentlichkeit vermittelt? 


Der Preis wird im Rahmen einer fest lichen
Preisverleihung verliehen, zu der alle
Nominierten eingeladen sind. Die Ergeb-
nisse des Wettbewerbs werden in einer
illustrativen Dokumentation sowie einer
Ausstellung dargestellt und über die Preis-
verleihung hinaus über Pressegespräche,
Fachkongresse und andere bewährte Infor-
mationsmedien einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Filme über die aus-
gezeichneten Projekte werden im Internet
zur Verfügung gestellt. 


Welche Termine sind einzuhalten?


Bis Montag, 23. Januar 2017:
Rückfragen und Einsendung der 
Unterlagen an.
vhw – Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e. V.
Integrationspreis 2017
Fritschestraße 27/28
10585 Berlin
Telefon: 030 390473-130
Telefax: 030 390473-190


Dienstag, 13. Juni 2017
Vergabe des Integrationspreises 2017 im
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung.


Auslobung: November 2016
Einsendeschluss: 23. Januar 2017


Was sind die Beurteilungskriterien?


Die eingereichten Projekte werden nach
folgenden Kriterien bewertet:


Bündelung von Ressourcen
Es wird Wert auf integrierende Projekte
gelegt, die unterschiedlichste Akteure
zusammenführen und Ressourcen im Inte-
resse der Integration von Zugewanderten
in vorhandene Nachbarschaften bündeln.


Beteiligung der Betroffenen
Darzustellen ist, wie die vorhandenen
Bewohnerinnen und Bewohner ebenso
wie die zugewanderten neuen Nachbarn
in die verschiedenen Phasen des Projekts
einbezogen sind und Gestaltungsmöglich-
keiten haben.


Nachhaltigkeit
In der Projektbeschreibung sollte erkennbar
sein, ob über die Lösung eines befristeten
Sonderproblems hinaus (z. B. rasches
Schaffen von Unterkunft) eine dauerhafte
Verbesserung der Integrations chancen im
Quartier angestrebt wird. 


Aufwand und sozialer Ertrag
Darzustellen ist der Aufwand für das Pro-
jekt (Finanzmittel, ehrenamtlicher Einsatz
usw.). Wie hoch ist der einmalige bzw.
jährliche Aufwand investiver und nicht -
investiver Art? Welche Folgekosten treten
auf? Dabei soll auch auf die Ergebnisse
und Wirkungen im Quartier eingegangen
werden. Welchen „sozialen Gewinn“
bringt das Projekt?
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teilnehmen?
   
Die Bewerbungsunterlagen mit Formularen
und Musterblättern können Sie unter
www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis
herunterladen und ausdrucken. Bitte
beachten Sie die darin enthaltenen Hin-
weise und Teilnahmebedingungen. Rück-
fragen und Einsendung der Unterlagen an
die Geschäftsstelle des Wettbewerbs:


vhw – Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e. V.
Integrationspreis 2017
Fritschestraße 27/28
10585 Berlin
Telefon: 030 390473-130
Telefax: 030 390473-190
integrationspreis@vhw.de
www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis


Die Bewerbungen sind bis zum 
23. Januar 2017 bei der Geschäftsstelle
„Integrationspreis 2017“ einzureichen. 
Die Preisverleihung findet am 13. Juni 2017
in einer öffentlichen Veranstaltung statt.


Die Preisträger wählt eine Jury aus. Die
Jury besteht aus anerkannten Persönlich-
keiten der Fachöffentlichkeit, die wichtige
Akteure sozialen Engagements in Städten
und Wohnquartieren repräsentieren. 


Die Würdigung besteht in der öffentlichen
Anerkennung und Bekanntmachung der
Projekte 
– im Rahmen der öffentlichen 


Preisverleihung, 
– in der Herstellung von Projektfilmen 


für die ausgezeichneten Projekte, 
– in der Erstellung einer Broschüre 


zum Wettbewerb sowie 
– in einer Ausstellung der 


ausgezeichneten Projekte.


Welche Unterlagen 
sind einzureichen?


Für die Projektbeschreibung und -darstel-
lung müssen die Musterblätter 1 bis 4 
ver wendet werden. Diese sind als pdf-
Formular im Internet verfügbar unter
www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis.
Zusätzlich sollten für jedes Projekt acht
hochwertige, für die Veröffentlichung
geeignete Fotos eingereicht werden.*


Leider lassen sich Projekte ohne bauliche
Komponente nur teilweise bildhaft darstel-
len, oft ist der nicht sichtbare soziale 
Prozess der eigentliche Erfolg. Umso wich-
tiger ist es, dass die eingereichten Projekte
unter Zuhilfenahme von Schemata, Über-
sichten usw. in ergänzenden Erläuterungen
näher beschrieben werden. Hierfür sollten
den Musterblättern weitere Anlagen bei-
gefügt werden. Diese zusätzlichen Infor-
mationen und Materialien sollten jedoch
kompakt, anschaulich und übersichtlich sein,
damit Ihr Wettbewerbsbeitrag von der Jury
(die in wenigen Tagen eine Vielzahl von
Projekten auszuwerten hat) möglichst leicht
nachvollzogen und bewertet werden kann.


Bewerbungen, die ausschließlich als CD
eingereicht werden, können nicht berück-
sichtigt werden. Die in die engere Wahl
gekommenen Projekte können von den
Auslobern aufgefordert werden, bei Bedarf
zusätzliche Unterlagen nachzureichen und
die Besichtigung von Projekten vor Ort zu
ermöglichen. Die Auslober behalten sich
vor, die eingereichten Unterlagen einer
wissenschaftlichen Auswertung zugänglich
zu machen.


* Wenn Sie digitale Fotos anfertigen, verwenden Sie
bitte eine hohe Auflösung und fügen Sie Ausdrucke auf
Foto-Papier bei! Bitte geben Sie den Urheber an, damit
die nachträgliche Veröffentlichung erleichtert wird.


Anlagen:


Musterblätter:
1 Angaben zum Projektthema und zu den


am Projekt Beteiligten
2 Erläuterungen des Projektes
3 Nachweis der Erfüllung der Wettbe-
   werbskriterien
4 Übersichten, Erläuterungen zum 
   Ausfüllen der Musterblätter


Adressen der Auslober:


AWO Bundesverband e. V.
Blücherstraße 62/63
10961 Berlin
www.awo.org


Deutscher Mieterbund e. V.
Littenstraße 10
10179 Berlin
www.mieterbund.de


Deutscher Städtetag
Gereonstraße 18-32
50670 Köln
www.staedtetag.de


GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e. V.
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
www.gdw.de


vhw – Bundesverband für Wohnen
und Stadtentwicklung e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Fritschestraße 27/28
10585 Berlin
www.vhw.de


Für Anfragen und Einsendungen:
Adresse der Geschäftsstelle:
vhw – Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e.V.
Integrationspreis 2017
Fritschestraße 27/28
10585 Berlin
Telefon: 030 390473-130
Telefax: 030 390473-190
integrationspreis@vhw.de


Mit seiner Teilnahme am Auslobungsver-
fahren gestattet der Bewerber dem Auslo-
benden die unentgeltliche, umfassende
Nutzung seines Wettbewerbsbeitrages.
Dies umfasst insbesondere die Vervielfäl -
tigung, Verbreitung, Ausstellung und
öffentliche Wiedergabe des Wettbewerbs-
beitrags oder von Teilen davon. § 14 UrhG
bleibt unberührt. G
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Musterblatt 1* 
Integrationspreis 2017


Name des Projektes:


Ort des Projektes1:


Angaben zum Projekt 


Typ des Gebietes, in dem sich das Projekt befindet2:


Stadtteil ist Fördergebiet im Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“:       Ja       Nein
Stadtteil ist Zielgebiet eines anderen Förderprogramms, und zwar:


Beschreibung des Projekttyps3:


Projekteinreicher4:


Weitere am Projekt beteiligte Akteure5:


Hiermit sichern wir zu, dass alle am Projekt beteiligten Akteure genannt wurden. Mit
der Veröffentlichung der eingereichten Unterlagen und Fotos sind wir einverstanden.


Ort, Datum Unterschrift, Stempel


* Die Bewerbungsunterlagen sind bis 23.1.2017 (Poststempel) einzureichen beim
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 
Geschäftsstelle des Wettbewerbs „Integrationspreis 2017“, Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin


Die Musterblätter können Sie für die digitale Bearbeitung 
unter www.preis-soziale-stadt.de/integrationspreis abrufen







Musterblatt 2
Integrationspreis 2017


Name des Projektes:


Kurzbeschreibung des Projektes 


Beginn des Projektes (Monat und Jahr):


A Soziale Ausgangssituation:


B Schritte der Projektumsetzung:


C Methoden, Verfahren und Finanzierung:


D (Zwischen-)Ergebnisse und Erreichtes:







Musterblatt 3 
Integrationspreis 2017


Name des Projektes:


Nachweis der Erfüllung der Wettwerbskriterien


1. Bündelung von Ressourcen:


2. Beteiligung der Betroffenen:


3. Nachhaltigkeit:


4. Aufwand und sozialer Ertrag:


5. In einem Satz: Was ist das Besondere an Ihrem Projekt?







Musterblatt 4 
Integrationspreis 2017


Name des Projektes:


Anlagen und Fotos6:


Den Musterblättern sind folgende weitere Unterlagen als gesonderte Anlagen 
beigefügt (bitte einzeln nennen):


Erläuterungen zum Ausfüllen der Musterblätter:


1  PLZ und Ort; ggf. Stadtteil- oder Quartiersname


2  Bitte beschreiben Sie knapp den baulich-sozialen Typ des betreffenden Ortes/Stadtquartiers 
    oder der Wohnsiedlung.


3  Denkbare Typen sind unter anderem Quartiersentwicklung, Zielgruppenbezogene Arbeit
    (z. B. Frauen, Jugendliche, Migranten), Überforderte Nachbarschaften, Lokale Beschäftigung,
    Kunst, aber auch andere Projekttypen und Projekt-Mischformen.


4  Bitte benennen Sie für evtl. Rückfragen unbedingt eine Ansprechperson!
    Geben Sie Namen, Anschriften, Telefonnummer, E-Mail und Homepage an.


5  Bitte geben Sie Namen, Anschriften, Telefonnummer, E-Mail und Homepage an.


6  Zur besseren Beschreibung Ihres Projektes können Sie den Musterblättern gern weitere – bitte 
    mit dem Projektnamen versehene – Unterlagen hinzufügen, wie etwa: Stadtplanausschnitte, 
    Organisationsschemata, Fotos, erläuternde Texte, Zeitungsausschnitte etc. Diese Anlagen sollten 
    jedoch kompakt, anschaulich und übersichtlich sein, damit Ihr Wettbewerbsbeitrag von 
    der Jury (die in wenigen Tagen eine Vielzahl von Projekten auszuwerten hat) möglichst leicht 
    nachvollzogen und bewertet werden kann.





		Ort des Projektes1: 

		Typ des Gebietes in dem sich das Projekt befindet2: 

		Optionsfeld1: Nein

		Beschreibung des Projekttyps3: 

		Projekteinreicher4: 

		Weitere am Projekt beteiligte Akteure5: 

		Ort Datum: 

		Name des Projektes: 

		Beginn des Projektes Monat und Jahr: 

		A Soziale Ausgangssituation: 

		B Schritte der Projektumsetzung: 

		C Methoden Verfahren und Finanzierung: 

		D ZwischenErgebnisse und Erreichtes: 

		1 Bündelung von Ressourcen: 

		2 Beteiligung der Betroffenen: 

		3 Nachhaltigkeit: 

		4 Aufwand und sozialer Ertrag: 

		5 In einem Satz Was ist das Besondere an Ihrem Projekt: 

		Den Musterblättern sind folgende weitere Unterlagen als gesonderte Anlagen: 
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Workshop „Ehrenamtliche Arbeit mit geflüchteten Menschen im Natur- 


und Umweltschutz“ 


 


Zielgruppe:  Alle Interessierten, die in diesem Themenbereich aktiv sind oder es werden wollen 


Wann?:  28. Januar 2017, 10.00Uhr – 17.00Uhr 


Ort:   Haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel 


Anmeldung:  Julia.Balz@NABU.de, 030 – 284.984.1625 


 


 


 


 Vorläufige Agenda  


10.00 Begrüßungskaffee 


10.15 Begrüßung  
Hartmut Mai, NABU Hessen 


10.30 Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN und lokale Projekte 
Julia Balz, NABU Bundesverband  


10.50 Vorstellung von Projekten im Bereich Naturschutz & Geflüchtete Menschen 
Frank Seumer, NABU Frankenberg und Florian Scheiba, NABU Bremen (angefragt) 


11.50 Erfahrungsaustausch und Erarbeiten von Hilfen und für die konkrete Arbeit 
Julia Balz, NABU Bundesverband 


12.50 Mittagspause 


13.50 Der kulturelle Hintergrund von Menschen, die aus Syrien stammen  
Benjamin Vrucak, NABU-Bundesverband  


14.20 Die Situation von Geflüchteten in Hessen: Status, Unterbringung und ehrenamtliche 
Angebote für Flüchtlinge 
Ministerialrat Ralf Stettner, Regierungspräsidium Gießen 


14.50 Kaffeepause 


15.10 Experteninput: Umgang mit Vorurteilen  
Janna Judith, Aufstehen gegen Rassismus!  


15.40 Argumentationstraining zum Umgang mit Vorurteilen  
Janna Judith,  Aufstehen gegen Rassismus!  


16.40 Zusammenfassung und Ende des Workshops 


 
 



mailto:Julia.Balz@NABU.de

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/gesellschaft-und-politik/deutschland/sdgs/index.html





      


 


 


 


Hintergrund 


Im September 2015 wurde von allen 193 Staaten, die bei den Vereinten Nationen (United Nations, 
UN) vertreten sind, die 2030 Agenda verabschiedet. Sie trat am 1. Januar 2016 in Kraft. Ihr Ziel ist, 
dass alle Menschen ein gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen haben. Die 2030-Agenda 
beinhaltet 17 „Sustainable Development Goals (SDGs)", also nachhaltige Entwicklungsziele, mit 
insgesamt 169 Unterzielen, die alle Staaten bis zum Jahr 2030 erreichen wollen. 


Dass die SDGs in dieser Form von so vielen Staaten verabschiedet wurden, ist bereits ein großer 
Erfolg. Damit die 2030-Agenda bis zum Jahr 2030 umgesetzt wird, müssen nun alle Länder eine 
ehrliche Analyse vornehmen, wo sie in Bezug auf die SDGs stehen und sich ambitionierte Ziele setzen 
und Maßnahmen vornehmen, um die SDGs zu erreichen. Zudem müssen – und sollen – alle zum 
Gelingen beitragen: Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft – und jeder Einzelne. 


Ziel 


Der NABU als größter Umwelt- und Naturschutzverband engagiert sich durch seine thematische Arbeit 
bereits zu den Zielen wie dem Erhalt der biologischen Vielfalt, dem Schutz des Klimas und der 
Ressourcen sowie der Meere. Die Sustainable Development Goals aber erfordern ein 
Zusammendenken der drei Nachhaltigkeitsdimensionen von Ökologie, Soziales und Ökonomie. Um 
einen kleinen Beitrag zum Gelingen der 2030-Agenda zu leisten wird sich der NABU in diesem Projekt 
Themen widmen, die mit seinen Kernaufgaben zu tun haben, aber auch zu den anderen Dimensionen 
gehören. Zum anderen möchte der NABU Möglichkeiten schaffen und unterstützen, die zur 
Umsetzung der SDGs beitragen und bestehende und neue Initiativen vernetzen.  


Aktivitäten 


Der NABU will – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – die Dimensionen Umwelt und Soziales 
zusammendenken und dabei auch die Ökonomie nicht aus dem Blick verlieren. Dazu veranstalten wir 
2017 je einen Workshop zum Thema „Flüchtlinge im Natur- und Umweltschutz“ (Januar) und „Frauen 
im Natur- und Umweltschutz“ (Herbst). Dabei wollen wir anhand bestehender Beispiele diskutieren, 
wie die beiden jeweiligen Themen voneinander profitieren können und wo es Hindernisse und 
Schwierigkeiten gibt. Die Ergebnisse werden Ende 2017 in einem Leitfaden zusammengefasst und 
vorgestellt.  


In Berlin begleiten wir die politische Arbeit zur Umsetzung der SDGs mit zwei politischen 
Mittagsgesprächen (2016 & 2017) und kommentieren sie kritisch. 


 


WWW.NABU.de/SDG 


 


 


 


Dieses Projekt wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 


und Reaktorsicherheit. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. 


 


 


 


 


Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. 



WWW.NABU.de/SDG
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1. Anträge auf Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 


Seit Beginn dieses Jahres erhalten vor allem viele Personen aus Syrien bei einem 


Asylantrag nur noch subsidiären Schutz anstatt einer Anerkennung als Flüchtling oder 


Asylberechtigter. Für diesen Personenkreis wurde die Möglichkeit des Familiennachzugs bis 


zum 16. März 2018 ausgesetzt (§ 104 Abs. 13 AufenthG). Aufgrund der derzeit langen 


Wartezeiten auf einen Termin an vielen deutschen Auslandsvertretungen stellt sich häufiger 


die Frage, ob Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten bereits jetzt einen Termin für die 


Zeit nach dem 16. März 2018 vereinbaren können und was mit Anträgen auf 


Familiennachzug geschieht, die bereits vor dem 16. März 2018 an einer deutschen 


Auslandsvertretung gestellt werden. Das Auswärtige Amt teilte dem DRK-Suchdienst hierzu 


Folgendes mit: 


a) Terminvereinbarung für einen Antrag auf Familiennachzug zum subsidiär 


Schutzberechtigen an der Deutschen Botschaft in Beirut 


Laut Auswärtigem Amt können Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten bereits jetzt 


einen Termin für den Zeitraum nach dem 16. März 2018 an der Deutschen Botschaft in 


Beirut vereinbaren. Wenn sie sich auf der Website der Botschaft in die Terminliste 2 der 


Botschaft eintragen und angeben, dass ihr Angehöriger in Deutschland subsidiären Schutz 


erhalten hat, wird für sie ein Termin für die Zeit ab März 2018 vergeben. 


b) Umgang mit vor dem 16. März 2018 gestellten Anträgen auf Familiennachzug 


Laut Auswärtigem Amt kann eine Annahme von Anträgen auf Familiennachzug vor dem 16. 


März 2018 nicht erfolgen, „da die Identitätsprüfung zum Zeitpunkt der Visumentscheidung 


erfolgen muss und nicht bereits vorab erfolgen kann“ (E-Mail des Auswärtigen Amtes vom 


23.11.2016).  


An einigen deutschen Auslandsvertretungen war es aber bislang grundsätzlich möglich, 


schon vor dem 16. März 2018 einen Termin zur Visumantragstellung zu erhalten. Bereits 


gestellte Anträge von Angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten werden nach Aussage 


des Auswärtigen Amtes in all den Fällen zurückgestellt, in denen nachgewiesen werden 


kann, dass in Deutschland ein gerichtliches Klageverfahren gegen die Ablehnung der 


Flüchtlingsanerkennung läuft. Viele Personen, die vom Bundesamt für Migration und 


Flüchtlinge nur subsidiären Schutz zugesprochen bekommen haben, haben sich mit dieser 


Entscheidung nicht zufrieden gegeben und gegen die Ablehnung der Flüchtlingseigenschaft 


geklagt. Eine Entscheidung im Visumverfahren erfolge erst nach der gerichtlichen 


Entscheidung über diese Klage. Sollte die Klage auf Flüchtlingsanerkennung keinen Erfolg 


Fachinformation des DRK-Suchdienstes zum 


Familiennachzug von und zu Flüchtlingen (November 2016) 


1. Anträge auf Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 


2. Probleme mit der Terminliste 2 an der Deutschen Botschaft in Beirut 


3. Neues Terminvergabesystem an der Deutschen Botschaft in Amman 


4. IOM-Familienunterstützungsprogramm 



mailto:reimannr@drk.de
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haben, so muss davon ausgegangen werden, dass die deutschen Auslandsvertretungen den 


Antrag auf Familiennachzug ablehnen.  


c) Antrag auf humanitäre Aufnahme gemäß § 22 AufenthG 


Im Rahmen der Diskussion um die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär 


Schutzberechtigte wurde von der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass in besonderen 


Härtefällen eine Aufnahme von Familienangehörigen von subsidiär Schutzberechtigten über 


die humanitäre Aufnahme nach § 22 AufenthG erfolgen kann. Hierbei ist vor allem an Eltern 


von unbegleiteten Minderjährigen oder allein zurückgebliebene Kinder zu denken. In der 


Praxis war unklar, wie ein Termin für einen solchen Visumantrag bei den Deutschen 


Auslandsvertretungen gebucht werden kann. Da es sich bei einem solchen Antrag rechtlich 


nicht um einen Familiennachzug handelt, bestätigte das Auswärtige Amt, dass ein Termin 


über die Kategorien für nationale Visa für mehr als 90 Tage zu anderen Zwecken (nicht des 


Familiennachzugs) gebucht werden soll.  


An der Deutschen Botschaft in Beirut entspricht dies der Online-Terminbuchung in der 


Kategorie „Visa zum Aufenthalt von mehr als drei Monaten zu anderen Zwecken als 


Familienzusammenführung (z.B. Studium, Erwerbstätigkeit, Sprachkurs)".  


Siehe: 


https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=beir&realmId=32


0&categoryId=723  


An den deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei und am Generalkonsulat 


Erbil/Nord-Irak muss ein Termin über das Call-Center von iData vereinbart werden.  


Siehe: http://idata.com.tr/de/content/national_visa  


bzw. http://iraq.idata.com.tr/de/content/national_visa.html  


An der Deutschen Botschaft in Amman muss die Terminvereinbarung über das Online-


Terminbuchungssystem in der Kategorie „Nationales Visum (Aufenthalt von mehr als 90 


Tagen) NICHT Familienzusammenführung“ erfolgen.  


Siehe: 


https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=amma&realmId=


16&categoryId=1098 


Voraussetzung für eine humanitäre Aufnahme gemäß § 22 AufenthG ist ein humanitärer 


singulärer Einzelfall. Nach Aussage des Auswärtigen Amtes werden alle Anträge auf 


Aufnahme gemäß § 22 AufenthG grundsätzlich gleich behandelt – Sonderregelungen für die 


Aufnahme von Angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten gäbe es nicht. Wie die 


Botschaften mit einem Visumantrag gemäß § 22 AufenthG umgehen sollen, lässt sich im 


Visumhandbuch des Auswärtigen Amtes nachlesen: 


Visumhandbuch des Auswärtigen Amtes, Stand: September 2016, ab Seite 19: 


www.auswaertiges-


amt.de/cae/servlet/contentblob/733442/publicationFile/220903/Visumhandbuch.pdf  


Grundsätzlich ist es für das Visumverfahren hilfreich, wenn bereits eine Vorabzustimmung 


einer deutschen Ausländerbehörde bzw. einer deutschen Landesinnenbehörde für die 


Aufnahme des Angehörigen vorliegt, die während der Vorsprache bei der Botschaft vorgelegt 


werden kann. Der Ausländerbehörde bzw. der Landesinnenbehörde am gewünschten 



mailto:reimannr@drk.de

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=beir&realmId=320&categoryId=723

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=beir&realmId=320&categoryId=723

http://idata.com.tr/de/content/national_visa

http://iraq.idata.com.tr/de/content/national_visa.html

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=amma&realmId=16&categoryId=1098

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=amma&realmId=16&categoryId=1098

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/733442/publicationFile/220903/Visumhandbuch.pdf

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/733442/publicationFile/220903/Visumhandbuch.pdf
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späteren Aufenthaltsort der aufzunehmenden Personen sollten alle humanitären Gründe 


vorgetragen werden, die für eine Aufnahme der Personen in Deutschland sprechen. 


 


2. Probleme mit der Terminliste 2 an der Deutschen Botschaft in Beirut 


Dem DRK-Suchdienst wurden in den letzten Wochen einige Probleme mit der Terminliste 2 


(neue Terminanfragen für einen Antrag auf Familiennachzug zum anerkannten Flüchtling) 


der Deutschen Botschaft in Beirut mitgeteilt. Darunter auch das Problem, dass Daten, die 


einmal in die Terminliste eingetragen wurden, nicht mehr korrigiert werden können (z. B. bei 


falsch eingegebener E-Mail-Adresse), und dass es keine Möglichkeit gibt, darauf 


hinzuweisen, dass es sich um Eilfälle handelt (z. B. um Eltern von unbegleiteten 


Minderjährigen, die bald volljährig werden, oder um minderjährige alleinreisende Kinder). 


Die Probleme wurden dem Auswärtigen Amt übermittelt. Dies teilte daraufhin mit, dass es 


weiterhin keine Möglichkeit geben wird, falsch in die Terminliste eingetragene Daten zu 


korrigieren. Es müsse eine neue Terminanfrage gestellt werden. Damit geht in einigen Fällen 


leider wertvolle Zeit verloren. 


Um in Eilfällen einen vorgezogenen Termin zu erhalten, sollen sich die Antragsteller per E-


Mail an die Deutsche Botschaft in Beirut wenden. Die Adresse lautet: visa@beir.diplo.de 


Die Möglichkeit, grundsätzlich einen bereits gebuchten Termin an der Deutschen Botschaft 


in Beirut vorzuverlegen (Eintrag in Terminliste 1 – siehe Fachinformation vom September 


2016), wurde Ende September bereits nach 24 Stunden wieder eingestellt. Nach Angaben 


auf der Botschaftsseite könnte es allerdings sein, dass es in Zukunft wieder die Möglichkeit 


geben wird, bereits gebuchte Termine vorverlegen zu lassen. Die Webseite der Deutschen 


Botschaft in Beirut sollte deshalb regelmäßig auf aktuelle Meldungen überprüft werden. 


 


3. Neues Terminvergabesystem an der Deutschen Botschaft in Amman 


 


Bislang konnten Termine für einen Antrag auf Familiennachzug zum anerkannten Flüchtling 


in Deutschland an der Deutschen Botschaft in Amman/Jordanien nur gebucht werden, wenn 


Termine im Online-Terminbuchungssystem des Auswärtigen Amts freigeschaltet waren. Aus 


organisatorischen Gründen konnten Termine immer nur bis zu drei Monaten im Voraus 


freigeschaltet werden. 


 


Am 26. Oktober 2016 wurde das Terminbuchungssystem in Amman nun umgestellt. Die 


Deutsche Botschaft in Amman arbeitet jetzt ähnlich wie die Deutsche Botschaft in Beirut mit 


einer Terminliste. Personen aus Syrien oder dem Zentral- oder Südirak, die einen Termin für 


einen Antrag auf Familiennachzug zum anerkannten Flüchtling in Deutschland erhalten 


möchten, können sich in die auf der Webseite der Botschaft bereitgestellt Terminliste 


eintragen. Sie erhalten dann laut Informationen der Deutschen Botschaft Amman innerhalb 


von 30 Minuten eine Bestätigung per E-Mail mit einer Referenznummer. Der eigentliche 


Termin wird laut Botschaft nach ca. sechs Monaten mitgeteilt. Es sei damit sichergestellt, 


dass der frühestmögliche Termin erteilt wird. 


 


Im Gegensatz zur Terminbuchung an der Deutschen Botschaft in Beirut muss in Amman nur 


ein Termin pro Familie (Eltern und Kinder) gebucht werden. 



mailto:reimannr@drk.de
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Die Terminliste finden Sie hier: 


https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=amma&realmId=


16&categoryId=1216 


Weitere Informationen zur Terminbuchung finden Sie hier: 


www.amman.diplo.de/Vertretung/amman/de/04-


rk/visabestimmungen/terminvergabesystem.html  


 


4. IOM-Familienunterstützungsprogramm 


Die Internationale Organisation für Migration (IOM) bietet derzeit in Zentren in Istanbul, 


Gaziantep und Beirut Unterstützung für Personen an, die zu einem syrischen 


Schutzberechtigten in Deutschland nachziehen möchten (siehe Fachinformation vom 


September 2016). IOM teilte dem DRK-Suchdienst nun mit, dass die Mitarbeiter in diesen 


Zentren des Familienunterstützungsprogramms kein Deutsch sprechen. Anfragen an die 


Zentren sollten deshalb in arabischer oder englischer Sprache erfolgen. 


 


Der Flüchtlingsrat Niedersachsen gab zudem in einer Meldung vom 23.11.2016 bekannt, 


dass die Beratungszentren der IOM die Möglichkeit haben, bei vollständigen Visumanträgen 


diese direkt bei der Botschaft einzureichen (Beirut) bzw. für die Angehörigen einen 


schnelleren Termin zur Abgabe zu erwirken (Türkei). Siehe auch zu den hiermit verbunden 


Problemen:  


http://www.nds-fluerat.org/21875/aktuelles/familiennachzug-zu-anerkannten-syrischen-


gefluechteten-iom-programm-hilft-in-der-praxis-den-wenigsten/  


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Diese Fachinformationen zum Familiennachzug von und zu Flüchtlingen erscheinen unregelmäßig je 


nach Bedarf. Möchten Sie in den Verteiler aufgenommen werden, schicken Sie eine E-Mail an 


suchdienst@drk.de. 



mailto:reimannr@drk.de

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=amma&realmId=16&categoryId=1216
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http://www.amman.diplo.de/Vertretung/amman/de/04-rk/visabestimmungen/terminvergabesystem.html
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In entspannter Atmosphäre alles hinter sich lassen und nur auf sich selbst achten – in unserer 


Yoga-Gruppe sollen Frauen zwischen 15 und 30 Jahren die Möglichkeit haben, eine kleine 


Auszeit von den Schwierigkeiten und Anstrengungen in der neuen Heimat „Deutschland“ zu 


bekommen. Unsere Integrationslotsinnen Franziska, Julia, Vanessa und Viktoria freuen sich auf 


Euch! 


Wann: Ab 15.01.2017 immer sonntags, 11:00 – 12:30 Uhr 


Wo: Im FreiRaum Würzburg, Maiergasse 2 (Haltestelle: Sanderring) 


Wer: Das Angebot richtet sich an Frauen zwischen 15 und 30 Jahren. Yoga-


Matten können gestellt werden. 


 


Gerne dürfen Sie diese Einladung an mögliche interessierte Teilnehmerinnen weiterreichen. Bei 


Fragen wenden Sie sich bitte an Barbara Griesbach (barbara.griesbach@malteser.org oder per 


Telefon: 0931-4505-207). Das Angebot ist kostenfrei! 


Tief durchatmen 
Yoga für Frauen zwischen 15 und 30 Jahren 



mailto:barbara.griesbach@malteser.org
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Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
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